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Bern, 13. März 2009  

 

Parlamentarische Initiative Wasserfallen 

Bezeichnung der vier Sonntage, an denen für die Arbeit im Verkauf 

keine Bewilligung nötig ist 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Mit Schreiben vom 26. Februar 2009 haben Sie den Handels- und Industrieverein des Kantons 

Bern um Stellungnahme zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Wasserfallen gebeten. 

Für die Möglichkeit, uns zu dieser Vorlage zu äussern, danken wir Ihnen bestens. 

 

Der HIV unterstützt die Bezeichnung der Sonntage, an denen für die Arbeit im Verkauf keine 

Bewilligung nötig ist. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die Daten im Advent von grösster Bedeu-

tung. Die Praxis hat gezeigt, dass vor allem die zwei letzten Sonntage vor Weihnachten relevant 

sind. Diese sollten deshalb unbedingt festgelegt werden. Für das Jahr 2009 sind dies der 13. 

und der 20. Dezember. Für das Datum nach Weihnachten (27. Dezember) besteht aus unserer 

Sicht jedoch kein Bedürfnis. 

 

Für den Sonntagsverkauf im Frühling (5. bzw. 26. April) haben wir keine Präferenz. Da die Inte-

ressen der verschiedenen Branchen sehr unterschiedlich sind, werden sich diese wohl kaum an 

einem einheitlichen Datum orientieren. Es ist schwierig, eine für alle befriedigende Lösung zu 

finden, weshalb wir auf eine Festlegung dieser Daten verzichten. 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Stellungnahme. 

 

Freundliche Grüsse 

Handels- und Industrieverein des Kantons Bern 

  
Dr. Adrian Haas Eva Lötscher-Jaggi, Fürsprecherin 

Direktor Juristische Mitarbeiterin 
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